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Beginn der Sitzung: 14:30 Uhr 

 

Einziger Tagesordnungspunkt  

Antrag der Fraktion der CDU/CSU 

Planungssicherheit geben und gemeinsam europä-
isch handeln – Dauer des Genesenen-Status wieder 
auf 180 Tage anheben und einheitliche Quarantä-
neerleichterungen für reisende Familien mit Kin-
dern 

BT-Drucksache 20/690 

Die stellvertretende Vorsitzende, Abg. Dr. Kirstin 
Kappert-Gonther (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Guten Tag meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine 
sehr verehrten Sachverständigen, sehr geehrte Ver-
treterinnen und Vertreter der Bundesregierung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie 
sehr herzlich zur öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Gesundheit, die, so wie wir es bereits 
kennen, eine Mischung aus Präsenzsitzung und 
Online-Meeting mit unseren Sachverständigen ist. 
Vorab möchte ich Sie bitten, sich mit Ihrem Namen 
in Webex anzumelden, sodass wir wissen, wer an 
der Anhörung teilnimmt. Außerdem möchte ich Sie 
bitten, Ihre Mikrofone vorerst stummzuschalten. 
Zum weiteren Verfahren komme ich gleich zurück. 
Wir beschäftigen uns in dieser Anhörung mit dem 
Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel 
„Planungssicherheit geben und gemeinsam europä-
isch handeln – Dauer des Genesenen-Status wieder 
auf 180 Tage anheben und einheitliche Quarantä-
neerleichterungen für reisende Familien mit Kin-
dern“ auf Bundestagsdrucksache 20/690. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, die Fraktion der 
CDU/CSU fordert in ihrem Antrag, die Zeit, die die 
Testung zum Nachweis einer vorherigen Infektion 
mit Sars-CoV-2 höchstens zurückliegen dürfe, an 
die europäischen Regelungen anzugleichen und da-
mit wieder von 90 auf 180 Tage zu erhöhen. Außer-
dem sollen nach Wunsch der CDU/CSU die Aus-
nahmen für reisebezogene Quarantäne/Selbstisolie-
rung für Kinder entsprechend der Empfehlung des 
Rates der Europäischen Union für eine koordinierte 
Vorgehensweise zur Erleichterung der sicheren 
Ausübung der Freizügigkeit während der COVID-
19- Pandemie angewendet werden. Zur Begrün-
dung heißt es, es sei ein schwerer politischer Feh-
ler gewesen, den Genesenen-Status kurzfristig von 

180 auf 90 Tage zu halbieren, die Entscheidung sei 
intransparent und praktisch ohne Vorankündigung 
getroffen worden. Zudem sei die Entscheidung im 
europäischen Kontext inkonsistent. Die Mitglied-
staaten der EU hätten sich darauf geeinigt, dass der 
Genesenen-Status europaweit 180 Tage lang gelten 
solle. Dem habe auch die Bundesregierung zuge-
stimmt, gleichzeitig sei aber in Deutschland die 
Dauer des Genesenen-Status auf 90 Tage halbiert 
worden. Das sei weder sinnvoll noch nachvollzieh-
bar. Bei der Bekämpfung von Corona sei ein ge-
meinsames Vorgehen in Europa wichtig und natio-
nale Alleingänge sollten vermieden werden.  
Soweit zum Inhalt des Antrags. Bevor wir begin-
nen, will ich noch einige Anmerkungen zum Ab-
lauf dieser Anhörung machen: Für diese Anhörung 
stehen uns 60 Minuten zur Verfügung. In dieser 
Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwech-
selnd in einer festen Reihenfolge an die Sachver-
ständigen stellen. Es beginnt die antragstellende 
Fraktion. Die weitere Reihenfolge orientiert sich an 
der Stärke der Fraktionen und beruht auf einer aus-
schussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine 
Frage an eine Sachverständige oder einen Sachver-
ständigen gestellt. Frage- und Antwortzeit sind auf 
insgesamt drei Minuten beschränkt. Ich darf darum 
bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz 
zu halten, damit viele Fragen gestellt werden kön-
nen und viele Sachverständige zu Wort kommen. 
Nach 60 Minuten werde ich die Anhörung schlie-
ßen. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen, 
sich vor der Beantwortung der Frage mit ihrem Na-
men und ihrem Verband vorzustellen. Das erleich-
tert zum einen die Protokollierung der Anhörung. 
Zum anderen können die Zuschauerinnen und Zu-
schauer die Sachverständigen den jeweiligen Ver-
bänden bzw. Institutionen zuordnen. Den Sachver-
ständigen, die eine schriftliche Stellungnahme ein-
gereicht haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich 
danken. Des Weiteren bitte ich alle Anwesenden, 
ihre Mobiltelefone auszuschalten. Ein Klingeln kos-
tet fünf Euro und wird für einen guten Zweck ge-
spendet. Ich weise noch darauf hin, dass die Anhö-
rung digital aufgezeichnet und morgen um 10 Uhr 
im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außer-
dem können Sie die Anhörung in der Mediathek 
des Deutschen Bundestages abrufen. Das Wortpro-
tokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des 
Ausschusses veröffentlicht.  
Soweit die Einführung. Meine Damen und Herren, 
wir beginnen mit der Anhörung und die erste Frage 
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stellt die Fraktion der CDU/CSU. 

Abg. Dr. Georg Kippels (CDU/CSU): Unsere erste 
Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen 
Herrn Prof. Dr. Hendrik Streeck. Welche wissen-
schaftlichen Gründe könnten für die Verkürzung 
des Genesenen-Status von 180 auf 90 Tage spre-
chen? Gibt es umfangreiches Studienmaterial 
hierzu und welche wissenschaftlichen Gründe 
würden dagegen sprechen, die Dauer wieder auf 
180 Tage zu verlängern? 

ESV Prof. Dr. Hendrik Streeck: Ich denke, bei der 
Bewertung müssen zwei Arten des Schutzes unter-
schieden werden, einmal der Schutz vor einer Re-
infektion und der Schutz vor einem schweren Ver-
lauf. Wie wir alle wissen, haben wir vor allem bei 
den Impfungen einen sehr guten Schutz vor einem 
schweren Verlauf, aber wir sehen auch sehr häufig 
Infektionen bei zum Beispiel doppelt Geimpften o-
der Geboosterten gerade jetzt in der Omikron-
Welle. Bei der Impfung konnte sehr gut in kontrol-
lierten Studien gezeigt werden, dass ein Schutz vor 
einem schweren Verlauf existiert. Aufgrund der 
Komplexität in der Kombination unterschiedlicher 
Varianten-Kombinationen ist es auch mit Impfun-
gen sehr viel komplexer. Trotzdem ist es durchaus 
möglich. Mittlerweile gibt es sehr viele und sehr 
gute Publikationen aus verschiedenen Ländern zu 
der Frage, wie gut der Schutz vor einer Infektion 
und einem schweren Verlauf nach einer Infektion 
ist. Zusammenfassend, ich will sie jetzt nicht alle 
einzeln auflisten, kann man sagen, dass alle bisher 
vorliegenden Studien zeigen, dass eine durchge-
machte Infektion einen ebenso langen, wenn nicht 
zum Teil längeren Schutz vor einer Reinfektion 
zeigt als eine Impfung. Auch bietet eine Infektion 
einen sehr guten und mindestens ebenso langen 
Schutz vor einem schweren Verlauf im Vergleich 
zur Impfung. Ich möchte noch eine Einschränkung 
hinterher geben, wir können das für die Omikron-
Infektion nicht abschließend beurteilen. Dafür ist 
der Zeitverlauf noch nicht lang genug, auch bei den 
Omikron-Varianten, die sich jetzt gerade durchset-
zen, zum Beispiel die BA2-Subvariante von Omik-
ron. Trotz allem ist nach bisherigem Erkenntnis-
stand der Schutz vor einer erneuten Omikron-In-
fektion nach einer induzierten Omikron-Infektion 
vergleichbar mit dem einer Impfung. Zum Schluss 
möchte ich noch auf die 90 Tage eingehen. In den 

meisten Studien wird eine Reinfektion definiert, 
als dass sie mindestens 90 Tage nach einer voran-
gegangenen SARS-CoV-2 Infektion stattgefunden 
hat, zum Beispiel in der SIREN-Studie (SARS-CoV-
2 Immunity and Reinfection Evaluation), die auch 
vom Robert Koch-Institut (RKI) zitiert wird. Das ist 
der einzige Verweis, den ich auf die 90 Tage in der 
Literatur gefunden habe, aber man muss klar sagen, 
dass die Definition einer Reinfektion nicht bedeu-
tet, dass nach 90 Tagen eine Reinfektion oder ein 
schwerer Verlauf stattgefunden hat. Ansonsten zei-
gen alle Studien einen längeren Schutz.  

Abg. Heike Baehrens (SPD): Meine Frage geht an 
Herrn Prof. Dr. Tenbusch von der Gesellschaft für 
Virologie. Das RKI hat im Januar im Nachgang zur 
Verabschiedung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung im Deutschen Bundestag un-
verzüglich den Genesenen-Status für ungeimpfte 
Bürgerinnen und Bürger verkürzt und dies auf sei-
ner Webseite veröffentlicht. Was hatte sich von 
Delta zu Omikron und seinen Sub-Varianten sub-
stanziell verändert und halten Sie die Begründung 
des RKI für stichhaltig? 

SV Prof. Dr. Matthias Tenbusch (Gesellschaft für 
Virologie): Verändert hat sich von Delta zu Omik-
ron in erster Linie das Virus und man hat gesehen, 
dass die Immunität, die nach einer vorherigen Imp-
fung oder einer vorherigen Infektion bestand, deut-
lich weniger vor einer Reinfektion mit Omikron ge-
schützt hat. Diesen Effekt hat man besonders gese-
hen bei Infizierten, dass circa drei Monate nach der 
Infektion aufgrund der Parameter der neutralisie-
renden Antikörper davon auszugehen ist, dass man 
vor einer Reinfektion weniger gut geschützt ist. 
Dazu muss man sagen, das Gleiche hat man für 
zweifach Geimpfte gesehen. Von daher kann man 
schon zu dem Entschluss kommen, dass im Hin-
blick auf die Unterbrechung der Infektionsketten 
sowohl die zweifach Geimpften als auch die vorher 
Infizierten zum Infektionsgeschehen voll beitragen, 
obwohl sie vor einer schweren Erkrankung, wie 
Herr Prof. Dr. Streeck es ausgeführt hat, geschützt 
sind. Aus Sicht der Infektionsverhinderung, so 
steht es auch in der Begründung des RKI, muss 
man den Genesenen-Status daher als Schutzmaß-
nahme sehen. Von daher war diese Begründung si-
cherlich denkbar, man hätte es aber für die zwei-
fach Geimpften genauso machen sollen. Das spielt 
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jetzt weniger eine Rolle, weil man jetzt in einer 
Phase ist, in der weitere Schutzmaßnahmen, zum 
Beispiel Kontaktbeschränkungen, nicht vom Gene-
senen-Status abhängen und daher spricht nichts 
dagegen, die Immunität wieder mit den Geimpften 
gleichzusetzen.  

Abg. Tino Sorge (CDU/CSU): Meine Frage richtet 
sich an den Einzelsachverständigen Prof. Dr. Hen-
drik Streeck. Mich würde interessieren, auf wel-
cher Datengrundlage die Bestimmung des Genese-
nen-Status erfolgt und vor allem, ob in Deutschland 
ausreichend Daten über den Immunstatus der Be-
völkerung vorliegen. Falls das nicht der Fall sein 
sollte, welche Daten werden noch benötigt und wie 
könnte man diese gewinnen? 

ESV Prof. Dr. Hendrik Streeck: Soweit beschrieben 
in den Stellungnahmen zum Genesenen-Status vom 
RKI und der STIKO (Ständige Impfkommission) be-
ruhen die Daten auf Studien meist aus dem Aus-
land, meistens aus England, aber auch Israel, Däne-
mark und Katar hatten sehr gute Daten, es ist aber 
auch eine jüngere Bevölkerung. Leider haben wir es 
in meinen Augen in Deutschland nicht geschafft, 
eine gute und repräsentative Stichprobe zur Erfas-
sung der Inzidenz als Infektionsgrundlage zu schaf-
fen. Auch gibt es keine gute repräsentative Studie 
zur Erfassung des Immunstatus und durch wieder-
holtes Sampling damit auch zum Genesenen-Sta-
tus. Von November bis Februar wurde das sozio-
ökonomische Panel wieder bemessen. Die Daten 
sollen dafür im Mai zwar vorliegen, leider ist es 
epidemiologisch ein denkbar schlechter Zeitpunkt, 
da wir derzeit eine sehr enorme Infektionslage ha-
ben und man solche Studien optimaler Weise im 
Sommer mit niedrigen Infektionszahlen durch-
führt, um damit eine bessere Abschätzung zu be-
kommen. Daher ist dazu zu raten, dass diesen Som-
mer eine große angelegte Antikörper-Panelstudie 
durchgeführt wird, damit wir, wenn Geimpfte und 
Genesene einen ähnlichen Schutz haben vor einem 
schweren Verlauf, die Schutzquote für den Herbst 
und Winter bestimmen können. Die Dauer des Ge-
nesenen-Status wurde verkürzt, da müssen wir 
über eine Verlängerung nachdenken.  

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich würde gerne eine Frage an den Einzel-
sachverständigen Prof. Dr. Boyman richten. Meine 
Frage lautet: Welche Unterschiede lassen sich in 
Bezug auf die Schwere der Erkrankung und Lang-
zeitfolgen zwischen Ungeimpften, Genesenen und 
Geimpften mit Durchbruchsinfektionen beobachten 
und lassen sich aus diesen Unterschieden Rück-
schlüsse auf eine notwendige Begrenzung des Ge-
nesenen-Status bei Ungeimpften ziehen? 

ESV Prof. Dr. Onur Boyman: Ich würde die Frage 
versuchen so zu beantworten, dass wir bezüglich 
Langzeitfolgen oder kurz Long COVID genannt, fol-
gendes wissen: Diese hängen vom Schweregrad der 
COVID-Infektion ab, vom Alter des Patienten sowie 
von gewissen anderen Faktoren wie Komorbidität 
oder Immunschwächen. Diese können so beein-
flusst werden, dass zum Beispiel der Schweregrad 
einer COVID-Infektion sicherlich negativ korreliert 
mit dem Vakzinierungsstatus, das heißt Vakzi-
nierte, geimpfte Personen, sind gegen schwere Ver-
läufe viel besser geschützt als ungeimpfte und sind 
auch viel kontrollierter geschützt als solche, die 
zum Beispiel eine COVID-Erkrankung ohne Imp-
fung durchgemacht haben. Wenn Sie fragen, wie es 
ist bezüglich Durchbruchinfektion, das heißt bei 
Geimpften aussieht, dann ist es in der Regel so, 
dass es nach einer Impfung, auch wenn es zu einer 
Durchbruchinfektion kommt, in der Regel zu mil-
deren Erkrankungen kommt und damit das Risiko 
von Long COVID klar niedriger ist. Ich sage nicht, 
dass es bei null liegt, aber klar niedrig ist. Somit 
würde ich sagen, eine Impfung schützt auch bei ei-
ner Durchbruchinfektion signifikant gegen Lang-
zeitfolgen. 

Abg. Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): Meine 
Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen 
Herrn Prof. Dr. Mayer. Die Koalition hat die Rege-
lung zur Gültigkeit eines Immunitätsnachweises 
nun inzwischen direkt in § 22a Infektionsschutzge-
setz (IfSG) geregelt. Wie bewerten Sie diese Ent-
scheidung?  

ESV Prof. Dr. Franz C. Mayer: Es ist in der Tat so, 
dass mittlerweile die Regelung im Parlamentsgesetz 
verortet ist. § 22a Absatz 2 Nummer 2 des Infekti-
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onsschutzgesetzes stellt für den gewesenen Genese-
nennachweis darauf ab, dass die Testung zum 
Nachweis der vorherigen Infektion mindestens 28 
Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt und in 
§ 22a Absatz 4 Infektionsschutzgesetz wird eine 
Anpassung der Zeitspanne ermöglicht. Die Bundes-
regierung wird ermächtigt durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates, nach dem aktu-
ellen Stand der Wissenschaft und Forschung von 
den Absätzen 1 bis 3 abweichende Anforderungen, 
unter anderem an diesen Genesenennachweis, zu 
stellen. Wir haben hier einerseits eine parlaments-
gesetzliche Festlegung und das ist unter dem As-
pekt der demokratischen Verantwortlichkeit immer 
vorzuziehen. Zugleich gibt es aber eine Verord-
nungsermächtigung, mit der weiterhin die Möglich-
keit besteht, schnell zu handeln, die natürlich den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen an Verord-
nungsermächtigungen genügen muss. Die Juristen 
sprechen hier von „Wesentlichkeitstheorie“, der 
Artikel 80 Grundgesetz (GG) macht hier bestimmte 
Vorgaben, und das sehe ich hier alles durchaus als 
eingehalten an. Man muss vielleicht hier auch 
nochmal deutlich in Erinnerung rufen, dass auch 
die Diskussion um die Art und Weise, wie zuvor 
die Zeitspanne verkürzt wurde, etwas außer Be-
tracht lässt, dass es hier um naturwissenschaftliche 
Gegebenheiten geht. Wenn sich der Stand der For-
schung und des Wissens so ändert, dass kürzere 
Zeitspannen zwingend anzunehmen sind, macht es 
wenig Sinn mit Übergangsfristen und mit Zustän-
digkeitsargumenten so zu tun, als befände man sich 
im Bereich des besonderen Verwaltungsrechts, 
Baurecht oder Bauordnungsrecht oder so ähnlich.  

Abg. Martin Sichert (AfD): Meine Frage geht an 
den Einzelsachverständigen Prof. Dr. Streeck. In 
Dänemark wurde mit einer Studie untersucht, wie 
der Impfschutz bei Omikron ist und dort wurde so-
wohl bei BioNTech als auch bei Moderna festge-
stellt, dass der Impfschutz nach 90 Tagen deutlich 
negativ ist. Bei BioNTech liegt der Impfschutz nach 
90 Tagen sogar unter minus 50 Prozent, heißt, die 
Wahrscheinlichkeit eines Geimpften sich zu infi-
zieren, ist mehr als anderthalb Mal so hoch, wie bei 
einem Ungeimpften. Bei einem knappen Drittel der 
Geimpften ist bei BioNTech als auch bei Moderna 
nach 30 Tagen – gemäß dieser dänischen Studie – 
der Impfschutz negativ. Nun ist es so, dass trotz 
dieser vorliegenden Daten die Impfung unbegrenzt 

gültig ist, während der Genesenenstatus ein zeitli-
ches Ablaufdatum hat und dieser zeitliche Ablauf 
weiterhin gelten soll. Meine Frage an Sie: Ist das 
nicht völlige Willkür, den Genesenenstatus mit ei-
nem Ablaufdatum zu versehen und die Impfung 
nicht? 

ESV Prof. Dr. Hendrik Streeck: Sehr geehrte Da-
men und Herren, sehr geehrter Herr Sichert, mir ist 
diese Studie, die Sie da zitieren, nicht bekannt. In 
allen Studien, die ich kenne, sehen wir, dass es zu-
mindest in der ersten Zeit nach der Impfung einen 
Schutz vor der Reinfektion gibt, vor allem auch 
nach dem Boostern, dass das sich aber angleicht 
zwischen Genesenen und Geimpften und dass auch 
bei Geimpften mit der Zeit Reinfektionen entstehen 
können. Trotz allem zeigt die Impfung einen dauer-
haften, sehr langen Schutz vor einem schweren 
Verlauf. So lange wir das überblicken können, so 
lange es die Impfung gibt, gibt es den Schutz vor 
dem schweren Verlauf. Auch die letzten Studien 
haben gesagt, dass der bei Omikron bei rund 80 
Prozent liegt. Daher ist generell eher davon auszu-
gehen, dass die Immunität nach Genesungen, nach 
Infektionen oder nach Impfungen eigentlich einen 
sehr guten Schutz bietet. Einen Unterschied zu ma-
chen oder generell ein Zeitdatum dahinter zu set-
zen, wann beides endet, ist nicht sehr wissen-
schaftlich und auch nicht medizinisch. Als Arzt 
würde ich es eher an Parametern festmachen wol-
len, wie zum Beispiel das Vorhandensein von Anti-
körpern im Blut als ein Surrogat, dass eine 
Grundimmunität und damit auch ein Grundschutz 
im Blut vorliegt.  

Abg. Kathrin Vogler (DIE LINKE.): Meine Frage 
geht an Herrn Prof. Dr. Tenbusch von der Gesell-
schaft für Virologie. Aus unserer Sicht hat das RKI 
den verkürzten Genesenenstatus aufgrund neuer se-
rologischer Viruseigenschaften überzeugend darge-
legt. Welche Parallelen und auch welche Unter-
schiede gibt es hier zum Impfschutz und der Dauer 
des Impfschutzes? Und vielleicht auch im Zusam-
menhang mit der Frage, wie sich das gerade bei den 
besonders vulnerablen älteren Personengruppen 
darstellt?  
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SV Prof. Dr. Matthias Tenbusch (Gesellschaft für 
Virologie): Wie ich gerade schon ausgeführt habe, 
war im Januar deutlich ersichtlich, dass der Schutz 
vor Reinfektionen deutlich zurückgegangen ist. 
Man hat auch gesehen, dass das bei zweifach Ge-
impften der Fall war. Die Dänemark-Studien haben 
in meinen Augen auch nicht gezeigt, dass kein 
Schutz mehr vorhanden ist, sondern dass der 
Schutz vor Infektionen deutlich runtergeht, aber 
nach wie vor ein Schutz vor einer schweren Er-
krankung bestand. Die besondere Situation, die wir 
im Januar hatten, war diejenige, dass wir ein neues 
Virus hatten, was sowohl besser übertragbar war, 
als auch der bestehenden Immunität entging. Da-
raufhin hat das Robert Koch-Institut die Entschei-
dung getroffen, dass diese Genesenen oder auch 
Geimpften wieder am Infektionsgeschehen teilneh-
men können. Von daher ist die Parallele zwischen 
zweifach Geimpften und Genesenen schon gege-
ben. Man hätte dies dann konsequent umsetzen 
müssen. Jetzt im Nachgang, wo wir eine Omikron-
Infektion und derzeit keinerlei Veränderungen ha-
ben, können wir dazu noch nicht weiter Stellung 
nehmen. Es besteht in unseren Augen keine wirkli-
che klare Datenlage dafür, dass der Schutz wiede-
rum nach 90 Tagen vorbei sein sollte. Das war 
überwiegend der Tatsache geschuldet, dass sich 
das Virus verändert hat. Jetzt geht man wieder von 
einem längeren Schutz aus, sofern das Virus relativ 
stabil bleibt. 

Abg. Dr. Christos Pantazis (SPD): Meine Frage geht 
an den Einzelsachverständigen Prof. Dr. Mayer. Das 
Prinzip der Subsidiarität ist ein EU-tragender 
Grundsatz. Wie bewerten Sie vor diesem Hinter-
grund juristisch die vom Gesetzgeber im Infektions-
schutzgesetz § 22a gefasste Regelung zum Genese-
nenstatus für ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger? 
Entsteht hier gegebenenfalls ein Konflikt mit EU-
Recht? 

ESV Prof. Dr. Franz C. Mayer: § 22 Infektions-
schutzgesetz, es ist eben schon zur Sprache gekom-
men, sieht jetzt diese 90-Tagefrist vor und zugleich 
enthält der § 22a Infektionsschutzgesetz auch die 
Möglichkeit, im Wege der Verordnungsermächti-
gung diese Zeitspanne zu verändern. Die europäi-
sche Empfehlung und das ist wirklich auch der 
Fachausdruck hier, die europäische Empfehlung, 
das ist die Handlungsform, richtet sich auf 180 

Tage. Das deutsche Recht ist also hier restriktiver 
als die europäische Empfehlung. Nun ist es aller-
dings so, dass das angesprochene Subsidiaritäts-
prinzip hier nicht weiterhilft. Das Subsidiaritäts-
prinzip dient im Europarecht zunächst einmal der 
Kompetenzkontrolle europäischer Kompetenzen. 
Es ist ein Kompetenzausübungsprinzip für Kompe-
tenzen der Europäischen Union. Es gilt zwar auch 
für die Unterstützung-, Koordinierungs- und Ergän-
zungskompetenzen der EU, also die „weichen“ 
Kompetenzen – und um eine solche geht es hier im 
Bereich der Gesundheit – aber es geht hier nicht 
um die Frage, ob die Kompetenzausübung der EU 
zu weit geht. Es geht um die strengere Regelung auf 
mitgliedsstaatlicher Ebene. Die Empfehlungen als 
Handlungsform des Europarechts sind unverbind-
lich. Das steht in Artikel 288 im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 
Weil die europäische Vorgabe unverbindlich ist, 
kann der Mitgliedsstaat natürlich abweichende Re-
gelungen treffen. Insoweit ist auch kein Raum für 
das europarechtliche Vorrangprinzip. Das geht 
sozusagen ins Leere. Das Infektionsschutzgesetz 
lässt bei der Verordnungsermächtigung, die ich er-
wähnt habe, § 22a Absatz 4, übrigens erkennen, 
was alleine der maßgebliche Parameter ist und sein 
soll, der aktuelle Stand der Wissenschaft und For-
schung. Und wenn dieser die strengere nationale 
Regelung trägt und diese begründet, dann kann das 
Europarecht dem nichts entgegen halten, schon 
weil auch das Europarecht sich ausdrücklich an 
diesem Stand orientieren will. Ich verweise auf 
meine schriftliche Stellungnahme, wo ich dafür ein 
paar Beispiele angebe.  

Abg. Simone Borchardt (CDU/CSU): Meine Frage 
geht an den Einzelsachverständigen Dr. Voshaar. 
Was spräche aus medizinischer Sicht dagegen, die 
Definition des Genesenenstatus im Infektions-
schutzgesetz für geimpfte und ungeimpfte Personen 
einheitlich auf 180 Tage festzulegen und so den al-
ten Rechtszustand wieder herzustellen?  

ESV Dr. Thomas Voshaar: In der Medizin und als 
Kliniker kennen wir eine zeitliche Befristung für so 
etwas, was wir als „genesen“ bezeichnen, über-
haupt nicht. Es handelt sich um eine rein regulato-
rische Maßnahme, die damals – und das sage ich 
ausdrücklich, weil jetzt die Situation eine ganz an-
dere ist in dieser pandemischen Phase – die damals 
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getroffen wurde unter dem Gesichtspunkt „Infekti-
ösität“, also um die Übertragbarkeit in irgendeiner 
Weise einzuschränken. A priori hatte als Kliniker – 
und da haben wir diese Erfahrungen – niemand da-
mit gerechnet, dass man bei einem Atemwegsvirus, 
was aerogen übertragen wird, durch Impfung oder 
durch Genesung überhaupt einschränken könnte. 
Und genau das ist das, was wir sehen, dass diese 
Art von Schutz, von Immunität, dass man sich 
überhaupt infiziert und auch andere infizieren 
kann, dass das ein kurz passageres Leuchtfeuer ist, 
was wir gerne aufrechterhalten würden, was man 
aber niemals kann. Und das können wir an vielen 
anderen Infektionen sehen, da unterscheidet sich 
das Corona-Virus nicht. Genau das ist auch das, 
was wir in der Klinik sehen. Man darf nicht verges-
sen – und da schließe ich mich ganz und gar Herrn 
Prof. Dr. Streeck an – dass das Entscheidende ei-
gentlich ist und immer war bei jeder Impfung, den 
Schutz vor schweren Verläufen mit anhaltenden 
Einschränkungen womöglich, Behinderungen zu 
verhindern und den Tod zu verhindern. Das findet 
in hervorragender Weise statt, wie auch schon be-
legt wurde, sowohl durch die Impfung als auch 
durch die durchgemachte Erkrankung, die wir als 
„Genesung“ bezeichnen. Und ich möchte schließen 
mit einer Frage: Wie stellt sich denn überhaupt die 
Frage des Genesenenstatus im Gesamtkonzept dar? 
Selbst die einfachen Menschen, wenn ich das so sa-
gen darf, die zu uns in die Klinik kommen, fragen 
sich das. Was passiert denn, wenn regulatorisch die 
Zeit des Genesenseins abläuft? Was ist denn unser 
Konzept? Was soll denn danach erfolgen? Wie 
ziehe ich denn meine Uhr wieder auf, damit ich 
wieder im Spiel bin?  

Abg. Johannes Wagner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine Frage geht an Prof. Dr. Tenbusch von 
der Gesellschaft für Virologie. Wir haben gelernt, 
dass die Impfung sehr gut vor einem schweren Ver-
lauf schützt. Gerade wurde auch über den Genese-
nenstatus gesprochen. Meine Frage betrifft speziell 
die Weitergabe des Virus. Gibt es da Erkenntnisse 
von geimpften Personen und auch von genesenen 
Personen, was die Wahrscheinlichkeit der Weiter-
gabe des Corana-Virus betrifft? Haben Sie dazu Er-
kenntnisse?  

SV Prof. Dr. Matthias Tenbusch (Gesellschaft für 
Virologie): Es ist sicherlich so, wie mein Vorredner 
gerade ausgeführt hat, dass sowohl eine vorange-
gangene Infektion als auch die Impfung nicht vor 
einer Reinfektion schützen und, soweit bekannt, 
können auch geimpfte oder genesene Personen 
nach einer Reinfektion oder sogenannten „Durch-
bruchinfektion“ das Virus an andere Personen wei-
tergeben. Das ist unumstritten. Man geht davon 
aus, dass sowohl Geimpfte als auch Genesene die-
ses in einem geringeren Umfang tun als Unge-
impfte, weil sie wahrscheinlich in der Lage sind, 
das Virus früher zu kontrollieren, aber sie nehmen 
definitiv noch am Infektionsgeschehen teil.  

Abg. Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): Auch 
meine nächste Frage richtet sich an die Gesellschaft 
für Virologie, an Herrn Prof. Dr. Tenbusch. Im vor-
liegenden Antrag werden einheitliche europäische 
Regeln gefordert und meine Frage wäre: Inwieweit 
unterscheidet sich das europäische Infektionsge-
schehen innerhalb der Mitgliedsstaaten? Und sind 
Regeln, die auf das jeweilige nationale Geschehen 
eingehen, Ihrer Meinung nach sinnvoll und nach-
vollziehbar?  

SV Prof. Dr. Matthias Tenbusch (Gesellschaft für 
Virologie): Natürlich ist das Virus in Europa das 
Gleiche wie in Deutschland und ich finde auch, 
dass es jetzt gerade in der Diskussion um den Gene-
senenstatus in der derzeitigen Situation keinen 
Sinn macht, sich mit dieser 90-Tage-Regelung von 
den anderen EU-Staaten abzuheben. Das Infektions-
geschehen ist in den Nachbarländern ähnlich, die 
Virusvariante ist ähnlich. Von daher macht es kei-
nen Sinn, sich dahingehend unterschiedlich abzu-
heben. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass der 
Ruf nach der europaweiten Einheitlichkeit, in den 
letzten zwei Jahren selbst bei der bundesweiten 
Einheitlichkeit, nicht immer so erfolgreich war. 
Aber grundsätzlich würde ich schon zustimmen, 
dass man sich in der jetzigen Situation nicht von 
europäischen Nachbarländern abgrenzen sollte.  

Abg. Martin Sichert (AfD): Meine nächste Frage 
geht an den Herrn Dr. Voshaar. Ich fand sehr span-
nend, was Sie gerade vorhin gesagt haben. Herr 
Prof. Dr. Streeck hat gerade auch schon gesagt, das 
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Zeitablaufdatum wäre unwissenschaftlich. Sie ha-
ben auch gesagt, medizinisch ist so ein Zeitablauf-
datum sehr schwierig. Jetzt eine Frage an Sie ganz 
konkret: Sehen Sie es für gerechtfertigt an, dass je-
mand, der sich mehrfach infiziert hat und sozusa-
gen mehrfach genesen ist, dass der schlechter ge-
stellt wird als jemand, der mehrfach geimpft 
wurde? Das ist momentan der Fall. 

ESV Dr. Thomas Voshaar: Die Antwort ist ganz 
klar: Eine Schlechterstellung lässt sich überhaupt 
nicht begründen, weder aus der aktuell publizier-
ten Datenlage heraus, die partiell auch schon zitiert 
wurde, noch aus der klinischen Erfahrung. Ganz im 
Gegenteil, die klinische Erfahrung ist – ohne dem 
Experten der Immunologie sozusagen Nachhilfeun-
terricht erteilen zu wollen –, dass die natürliche In-
fektion über Nase und Rachen – darauf haben wir 
oft hingewiesen – auch dort vor Ort an den 
Schleimhäuten eine ganz besondere Immunität hin-
terlässt, die wohl ausgeprägter ist als die, die man 
nach Impfung haben kann, denn die Antikörper, 
von denen wir immer sprechen, sind vor allem im 
Blut aktiv. Also, die Antwort ist ganz klar, es kann 
im Moment keine Begründung gesehen werden, Ge-
nesene oder gar mehrfach Genesene schlechter zu 
stellen als Geimpfte.  

Abg. Heike Baehrens (SPD): Meine Frage richtet 
sich an Prof. Dr. Boyman von der Klinik für Immu-
nologie des Universitätsspitals Zürich. Herr Prof. 
Boyman, Prof. Watzl, Vorstand der Gesellschaft für 
Immunologie, erklärte kürzlich in der ARD, dass – 
ich zitiere – „frühere Infektionen nur noch zu 20 
bis maximal 40 Prozent vor einer Infektion mit O-
mikron schützen, das heißt, die Wahrscheinlich-
keit, sich noch einmal zu infizieren, ist durch O-
mikron deutlich gestiegen“, so Prof. Watzl. Auf 
welche wissenschaftliche Grundlage könnte man 
hier verweisen, und welche Konsequenz hat dies 
für den Genesenenstatus? 

ESV Prof. Dr. Onur Boyman: Diese Aussage ist aus 
medizinischer, klinischer und wissenschaftlicher 
Sicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Es 
ist klar, dass bei SARS-CoV-2 gewisse Varianten ei-
nen geringeren Schutz, oder sagen wir mal dem be-
vorstehenden Schutz entgehen können, weil sie 
zum Beispiel in diesem wichtigen Spike-Protein 

ganz viele Mutationen nachweisen. Damit können 
sie zum Beispiel einer Antikörperantwort entgehen. 
Was wir aber wissen aus immunologischer Sicht 
und auch klinisch zu beobachten ist, dass nicht nur 
eine Antikörperantwort gegen das Virus wichtig ist, 
sondern auch eine T-Lymphozyten-Antwort, und 
diese ist viel robuster als die Antikörperantwort 
und weniger anfällig auf diese Mutationen im 
Spike-Protein. Auf dieser Basis können wir dann 
zum Beispiel sehen, dass eine T-Zell-Antwort ge-
gen Omikron ebenso effizient ist und gegen Omik-
ron erhalten bleibt, wie zum Beispiel eine Antwort, 
die entweder durch eine Vakzinierung oder durch 
eine andere Variante, sei das Delta oder die ur-
sprüngliche Variante, ausgelöst wurde. Von dem 
her würde ich diese Aussage, die dort getroffen 
wurde, relativieren und würde sagen, dass sowohl 
Vakzinierung wie auch vorhergehende Infektionen 
zu einer Immunität führen, die auf Antikörper und 
T-Zellen basiert und vor schweren Verläufen signi-
fikant schützt.  

Abg. Hubert Hüppe (CDU/CSU): Ich habe auch 
noch mal eine Frage an den Einzelsachverständigen 
Prof. Dr. Streeck. Die Dauer des Genesenenstatus 
wurde zunächst vom RKI auf 90 Tage verkürzt, 
dann wurde in Folge auf der Homepage des RKI 
klargestellt, dass diese Dauer nur für ungeimpfte 
Personen gilt, für geimpfte Personen würde weiter-
hin 180 Tage gelten. Im neuen Infektionsgesetz ist 
die Dauer für Geimpfte und Ungeimpfte jetzt wie-
derum gleichermaßen mit 90 Tagen definiert. Mich 
würde einfach mal interessieren, auf welchen wis-
senschaftlichen Grundlagen so etwas basiert und 
diese unterschiedlichen Einschätzungen, woher die 
kommen? Ich frage das auch deswegen, weil Sie 
Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung 
sind und die Gesetzgebung auch auf Ihren Rat hin 
ausgerichtet sein sollte. 

ESV Prof. Dr. Hendrik Streeck: Sehr geehrte Da-
men und Herren, ich kann diese Frage leider nicht 
gänzlich beantworten. Es gibt meines Wissens 
keine wissenschaftliche Studie, die diesen Unter-
schied begründet. Ich hatte vorhin bereits erwähnt, 
dass ich den Hinweis auf die 90 Tage nur in der 
Definition von den Studien für eine Reinfektion ge-
funden habe, aber nicht als einen Datenpunkt, wo 
gesagt wird, da gibt es ein erhöhtes Risiko eines 
schweren Verlaufs oder einer Reinfektion nach 90 
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Tagen. Im Gegenteil haben alle Studien bisher ge-
zeigt – mit der Einschränkung, die ich genannt 
habe für Omikron –, dass Geimpfte und Genesene 
oder die Kombination davon einen sehr guten und 
zum Teil sogar die Genesenen, wenn sie zusätzlich 
eine Impfung erhalten haben, eine überlegene Im-
munität haben. Zur Frage des Expertenrates: Sie 
werden hoffentlich verstehen, dass wir da eine Ver-
traulichkeit verabredet haben und ich interne Dis-
kussionen nicht beschreiben kann, aber als Hin-
weis möchte ich dazu geben, dass der Expertenrat 
der Bundesregierung sich ausschließlich schriftlich 
äußert und da hier keine Stellungnahme zu dem 
Thema erfolgt ist, hat der Expertenrat hier keine 
Empfehlung ausgesprochen.  

Abg. Dr. Christos Pantazis (SPD): Meine Frage rich-
tet sich an den Einzelsachverständigen Prof. Mayer. 
Wie schätzen Sie mit Blick auf den hier vorliegen-
den Fall ein mögliches Spannungsfeld zwischen 
der Gemeinschaftsaufgabe, der Sicherung der Frei-
zügigkeit in der EU und der im Vertrag von Lissa-
bon verbrieften Kompetenz der Mitgliedstaaten für 
deren Sozial- und Gesundheitssysteme ein? Bitte 
geben Sie uns eine Einschätzung dazu. 

ESV Prof. Dr. Franz C. Mayer: Es geht nicht wirk-
lich um ein Spannungsfeld, sondern letztlich geht 
es hier um recht klar definierte Abgrenzungen von 
Kompetenzsphären zwischen der Union und den 
Mitgliedstaaten, und da ist es nun mal so, dass der 
Gesundheitsschutz ganz eindeutig überwiegend in 
den Händen der Mitgliedstaaten liegt. Das ist so ge-
wollt, das ist möglicherweise auch ein Problem, 
das sieht man jetzt in der Pandemie, da wird man 
über die magere Kompetenzausstattung der Union 
vielleicht auch einmal sprechen müssen, aber so ist 
es nun mal. Die europarechtlichen Fragen stellen 
sich hier überwiegend unter zwei Aspekten oder 
spiegeln letztlich den Aspekt der positiven Integra-
tion durch Rechtsetzung und den der negativen In-
tegration durch bestimmte europäische Verbotsnor-
men, die die Mitgliedstaaten beachten müssen. 
Man kann sich zum einen fragen, ob die Union die 
vorrangige Kompetenz zur Festlegung des Gene-
senenzeitraums hat. Dazu ist die klare Antwort 
nein, weil die Kompetenzen der Union hier allen-
falls für gute Ratschläge reichen. Das ist der Sache 
nach die Empfehlung. § 168 AEUV ist extrem 

schmal, das ist die Kompetenzgrundlage für Betäti-
gungen im Bereich von Gesundheit, ich habe dazu 
in der schriftlichen Stellungnahme auch noch et-
was ausgeführt. Zum anderen lässt sich aber fragen, 
ob nicht Gewährleistungen des Unionsrechts durch 
die restriktive nationale Bestimmung des Gene-
senenzeitraums beeinträchtigt werden. Es betrifft 
die Grundfreiheiten, zum Beispiel die Arbeitneh-
merfreizügigkeit oder die Dienstleistungsfreiheit, 
die hier wie Verbotsnormen wirken. Mitgliedstaat-
liches Recht, das die Grundfreiheiten beeinträch-
tigt, soll es eben nicht geben. Es ergibt sich aus der 
kürzeren Laufzeit des Genesenenstatus in Deutsch-
land keine Diskriminierung der ausländischen Uni-
onsbürger, für Inländer und Ausländer gelten ja die 
gleichen strengen Regeln. Die Grundfreiheiten 
schützen aber auch vor nicht diskriminierenden 
Beschränkungen. Die Grundfreiheiten gelten aber 
nicht schrankenlos, sondern es gibt den Ordre-
public-Vorbehalt, öffentliche Sicherheit, öffentliche 
Ordnung und eben Gesundheitsschutz, und das ist 
dann auch hier zum Beispiel in Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit, § 45 Absatz 3 AEUV, in den Verträgen 
festgehalten. Das sind Stoppschilder und diese 
Stoppschilder, wo Schluss ist mit Grundfreiheit, 
zum Beispiel, wenn der Mitgliedstaat mit dem Ar-
gument Gesundheitsschutz kommt, die stehen un-
ter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit. Daran, 
würde ich sagen, besteht hier nicht wirklich Zwei-
fel, wenn der Gesundheitsschutz mit dem aktuellen 
Stand von Wissenschaft und Forschung begründet 
ist. Da muss man natürlich auch die Dynamik der 
Situation berücksichtigen und letztlich Einschät-
zungsspielräume respektieren. Die erklären übri-
gens auch, dass man dann zu solchen festen Grö-
ßen wie 90 oder 180 Tage kommt. Das sind Typisie-
rungen, die wahrscheinlich von der medizinischen 
Seite auch nicht bestätigt werden können, es hört ja 
nicht direkt nach 90 oder 180 Tagen auf.  

Abg. Tino Sorge (CDU/CSU): Meine Frage richtet 
sich an Herrn Prof. Dr. Streeck als Einzelsachver-
ständigen. Wir hatten heute Morgen im Gesund-
heitsausschuss schon das Signal von Herrn Prof. 
Dr. Wieler, die im RKI eine Modulationsstudie oder 
eine Modellierung vornehmen im Hinblick darauf, 
wie viele Personen in der Bevölkerung schon mit 
dem COVID-Virus in Kontakt gekommen sind bzw. 
gekommen sein könnten. Mich würde deshalb noch 
einmal die Rolle des Immunstatus interessieren, 
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und zwar welche Rolle der Immunstatus der Bevöl-
kerung bei künftigen Infektionswellen spielt. 
Könnte eine genaue Bestimmung helfen bessere 
Vorsorge zu treffen, wie zum Beispiel etwaige Impf-
kampagnen zielgenauer zu gestalten und zu struk-
turieren?  

ESV Prof. Dr. Hendrik Streeck: Das ist natürlich im 
Moment eine der größten Fragen, die wir haben, 
wie hoch die Impfquote und die Genesenenquote 
in Deutschland ist. Wir müssen davon ausgehen, 
dass wir eine Dunkelziffer während der Pandemie 
zwischen 1,5 vom Vierfachen gehabt haben, je nach 
Zeitpunkt in der Pandemie, sodass wir bei derzeit 
rund 20 Millionen Genesenen wahrscheinlich, 
wenn man konservativ rechnet, 40 Millionen Men-
schen zusätzlich haben, die genesen sind und da-
mit auch eine Grundimmunität haben. Wir reden 
immer sehr viel von einer Impfquote. Die Frage ist 
doch viel eher, welche Impfwunschquote müssen 
wir erreichen und ist es nicht sinnvoller, hier über 
eine Schutzquote zu sprechen. Es mag ja sein, dass 
ein dreifach Geimpfter zum Beispiel aufgrund sei-
nes Alters oder einer Vorerkrankung einen schlech-
teren Grundschutz hat als ein einmal infizierter 
junger Mensch. Für beide ist daher diese Grundvo-
raussetzung und das ist auch als Gesellschaft wich-
tig zu wissen, ob ein Immunstatus oder Immun-
schutz vorliegt. Das kann man gut an Antikörpern 
festmachen. Natürlich ist der Antikörper kein ge-
naues Korrelat eines Schutzes, aber man muss da-
von ausgehen, wer Antikörper im Blut hat, hat 
auch eine gewisse Grundimmunität mit Antikör-
pern und T-Zellen. Wir sollten daher in meinen 
Augen den Sommer nutzen, um zu bestimmen, wie 
diese Schutzquote ist, damit man auch die identifi-
ziert, die keinen Schutz haben oder ihren Schutz 
verloren haben, und dass wir dort gezielt mit einer 
Impfkampagne reingehen und auch gezielt diese 
Menschen ansprechen können, die für die nächste 
Welle im Herbst und Winter keinen Schutz haben.  

Abg. Linda Heitmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine Frage richtet sich an Herrn Prof. 
Dr. Tenbusch. Ich wüsste gerne, ob Sie Erkennt-
nisse darüber haben, dass sich die Immunantwort 
bei Kindern nach einer durchgemachten Infektion, 
in irgendeiner Form von der bei Erwachsenen 
grundlegend unterscheidet und daran anknüpfend, 
ob Sie auch schon Erkenntnisse darüber haben, ob 

das im Zuge einer Impfung bei Kindern eine andere 
Immunantwort ist als bei Erwachsenen. Wahr-
scheinlich gibt es darüber noch nicht so viele Da-
ten, weil die Kinderimpfung noch nicht so lange 
und in der Breite vor allem für die Kinder verfüg-
bar ist, aber vielleicht können Sie dazu trotzdem 
schon etwas sagen. 

SV Prof. Dr. Matthias Tenbusch (Gesellschaft für 
Virologie): Die Erkenntnisse bei den Kindern sind 
tatsächlich noch nicht so ausreichend wie man das 
bei den Erwachsenen kennt. Trotzdem kann man 
auch hier, glaube ich, grundsätzlich festhalten, dass 
ein Kind, was genesen ist von der Infektion, auch 
da ist davon auszugehen, dass hier erst einmal über 
eine längere Sicht ein Schutz besteht vor weiteren 
Infektionen oder auch schweren Verläufen, wobei 
man da natürlich auch ganz klar sagen muss, dass 
die Kinder sicherlich nicht die Gruppe sind, die am 
meisten von sehr schweren Fällen betroffen sind. 
Bei der Impfung sehen wir ähnliche Effekte wie bei 
den Erwachsenen. Aufgrund der geringeren Dosis, 
die kleinere Kinder erhalten, ist der Immunschutz 
durch die Impfung teilweise sogar ein wenig 
schwächer als bei den Erwachsenen. Auch da – wie 
gesagt – ist der Schutz vor einer schweren Infektion 
sicherlich gegeben. Was ich generell noch einmal 
ausführen möchte wäre zum Thema Genesenensta-
tus: Der Genesenenstatus bezieht sich schon aus-
schließlich auf Leute, die vorher keine Impfung 
und keine Infektion hatten, das heißt, nur da reden 
wir von diesen 90 Tagen, und auch da – wie gesagt 
– macht diese Einschränkung nur Sinn im Kontext 
des Auftretens von Omikron. Bei Geimpften und 
dann Infizierten ist relativ klar, dass der Immun-
schutz deutlich besser ist, von daher ist die Emp-
fehlung auch dahingehend klar, dass diese soge-
nannte Hybridimmunität vermutlich eine bessere 
Grundimmunisierung oder auch einen Grund-
schutz, wie Herr Prof. Dr. Streeck ausgeführt hat, 
für die nächsten Wellen gibt. Genauso ist das das 
Wichtige, dass man das in den Risikogruppen er-
reicht, und dazu zählen in dem Fall sicherlich 
nicht zwangsläufig die Kinder. 

Abg. Kathrin Vogler (DIE LINKE.): Ich würde da 
gerne noch einmal nachfragen, Herr Prof. Dr. Ten-
busch. Wie würden Sie das beurteilen, dass es ins-
besondere bei Kindern und Jugendlichen eine grö-
ßere Impflücke gibt als bei älteren Menschen? Wir 
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erleben gerade auch, dass ziemlich viele Kinder 
und Jugendliche infiziert sind. Können wir erwar-
ten, dass sie dann, wenn sie genesen sind, einen 
anhaltenderen Schutz gegen Reinfektion haben o-
der eher einen nicht anhaltenderen Schutz, jetzt 
insbesondere unter der aktuellen Variante Omikron 
BA2? 

SV Prof. Dr. Matthias Tenbusch (Gesellschaft für 
Virologie): Ich denke, darüber zu spekulieren, wie 
lange jetzt der Schutz bei Kindern oder bei Erwach-
senen vor Reinfektionen ist, ist hier nicht wirklich 
zielführend. Man muss ganz klar betrachten, dass 
wir jetzt in den kommenden Wellen oder auch in 
den kommenden Saisons, worüber man jetzt auch 
immer spricht, in erster Linie betrachten muss, wie 
hoch ist die Risikogruppe, das heißt, wie hoch sind 
die Zahlen an über Sechzigjährigen oder auch chro-
nisch Kranken, die keinerlei Immunschutz haben, 
die weder Kontakt zu dem Virus hatten noch ge-
impft sind? Dementsprechend spielt für den Infek-
tionsverlauf, dass Kinder oder Jugendliche viel-
leicht eine deutlich größere Mobilität haben und 
daher viel aktiver am Infektionsgeschehen teilneh-
men und sich dann auch wahrscheinlich häufiger 
wieder reinfizieren, gar keine so große Rolle. In ers-
ter Linie ist es wichtig, dass wir auf lange Sicht die 
Risikogruppen so klein wie möglich halten und da-
mit dann auch die Belastung des Gesundheitssys-
tems. Dass das Virus in der Bevölkerung langfristig 
zirkulieren wird, ich glaube, darüber sind sich 
mehr oder weniger alle einig, dementsprechend 
dann auch bei Kindern. Und ob ich jetzt alle drei 
Monate oder alle drei Jahre eine Reinfektion habe, 
ist dann in dem Fall gar nicht so entscheidend.  

Abg. Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): Meine 
Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für 
Immunologie.  

Die stellvertretende Vorsitzende: Frau Aschenberg-
Dugnus, die haben leider abgesagt! 

Abg. Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): Ach, die 
haben abgesagt, das tut mir leid! Gut, dann stelle 
ich eine Frage, das betrifft auch die Immunologie, 
an Herrn Prof. Dr. Boyman. Welche Erkenntnisse 
haben Sie zur Immunantwort nach einem weniger 

schweren Krankheitsverlauf, wie er häufiger bei ei-
ner Omikron-Infektion vorkommt, als zum Beispiel 
beim Wildtyp oder bei Delta? Könnte man sagen, 
dass bei einer Omikron-Infektion mit milderem 
Verlauf die Immunantwort schwächer und deshalb 
eine Verkürzung des Genesenenstatus sinnvoll ist?  

ESV Prof. Dr. Onur Boyman: Ich würde die Frage 
gerne folgendermaßen versuchen zu beantworten, 
wo wir klare Daten haben. Bezüglich des Ver-
gleichs Omikron oder nach Omikron oder nach 
Delta oder nach der Wildtypvariante, dieser Ver-
gleich ist ein bisschen schwieriger, aber wir haben 
nach der Wildtypvariante detailliert geschaut, und 
wenn ich wir sage, haben die wissenschaftlich akti-
ven Gruppen geschaut, wie die Antworten sind 
nach einem schweren Verlauf versus nach einem 
milden Verlauf. Was man dort sieht ist, dass nach 
einem schweren Verlauf höhere Antikörperspiegel 
erreicht werden, während nach einem milden Ver-
lauf eher niedrigere Antikörperspiegel erreicht wer-
den, die dann aber wieder ein bisschen runterkom-
men können. Heißt das nun, dass diejenigen, die ei-
nen milden Verlauf durchgemacht haben, keinen 
Genesenenstatus oder keinen Schutz haben vor Re-
infektion? Nein, das heißt es nicht, weil diese Anti-
körper dann zum Beispiel im Blut vielleicht niedri-
ger sind, aber in den Organen, sprich in der Lunge, 
in den oberen Atemwegen, wie auch den Eintritts-
pforten, wo das Virus reinkommt, dort können wir 
diese Antikörper immer noch nachweisen, insbe-
sondere auch bei denjenigen, die einen milden Ver-
lauf hatten. Also, man kann nicht sagen, dass ein 
milder Verlauf zu einem geringeren Schutz führt. 
Wenn wir das nehmen und auf Omikron übertra-
gen, dann würde ich dort unter der Annahme, dass 
das vergleichbar ist, davon ausgehen, dass Omikron 
nicht zu einem geringeren Schutz führt. Und wenn 
ich Schutz sage, meine ich vor einer schweren In-
fektion. Wir sprechen hier noch nicht oder nicht 
von Long COVID, sondern von einem schweren 
Verlauf einer Infektion. 

Abg. Heike Baehrens (SPD): Meine Frage geht auch 
noch einmal an Prof. Dr. Boyman. Trotz einsetzen-
dem Frühjahr ist das Infektionsgeschehen in 
Deutschland anhaltend dynamisch mit einer Inzi-
denz derzeit um die 1 300 auf einem Niveau, das 
wir uns alle im vergangenen Herbst wohl nicht hät-
ten vorstellen können. Auch damals schon wurde 
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und wird vor neuen Virusvarianten und deren Kon-
sequenzen gewarnt. Wie ist Ihre Einschätzung für 
die kommenden Monate und den Herbst, und wel-
che Rolle dürften dabei weiterhin Schutzmaßnah-
men spielen? 

ESV Prof. Dr. Onur Boyman: Tatsächlich sehen wir 
in Deutschland wie auch in vielen anderen Län-
dern, dass die Fallzahlen hoch sind, aber dort se-
hen wir ganz klar eine Schere, die sich auftut zwi-
schen den Fallzahlen und den Hospitalisationen. 
Und wenn wir die Hospitalisationen, die Spitalein-
weisungen als Korrelat nehmen für schwere Ver-
läufe, dann sehen wir dort eine ganz klare Dissozia-
tion. Und diese Dissoziation kommt dadurch zu-
stande, dass der Anteil von Geimpften und Genese-
nen jetzt natürlich ganz klar höher ist und dass 
auch die Omikron-Variante im Vergleich zum Bei-
spiel zur Delta-Variante eher mildere Verläufe ver-
ursacht. Dahingehend gesehen ist es eigentlich so, 
dass wir die Fallzahlen im Zusammenhang mit den 
schweren Verläufen sehen und nach den schweren 
Verläufen beurteilen sollten, welche Maßnahmen 
getroffen werden sollten. 

Abg. Dr. Georg Kippels (CDU/CSU): Ich möchte die 
Frage erneut an Herrn Einzelsachverständigen Dr. 
Thomas Voshaar richten. Wir haben offensichtlich 
weiterhin mit dem Begriff Genesenenstatus einer-
seits und Geimpftenstatus andererseits zu tun, des-
halb meine Frage: Hätten Sie einen Vorschlag, wel-
che wissenschaftlichen Daten man künftigen Defi-
nitionen des Genesenenstatus zugrunde legen sollte 
und wie man diese Daten am besten gewinnen 
könnte, sollten sie noch nicht vorliegen? 

ESV Dr. Thomas Voshaar: Eine interessante Frage! 
Bevor ich sie beantworte, würde ich gerne noch 
einmal betonen, dass ich aus der Sicht eines Klini-
kers und damit praktisch tätigem Arztes ganz und 
gar Konsens sehe mit den Ausführungen sowohl 
von Herrn Prof. Dr. Boyman als auch von Herrn 
Prof. Dr. Tenbusch und natürlich auch von Prof. 
Dr. Streeck. Für uns ist natürlich die Bedeutung 
von Reinfektionen ganz gering, und wir sehen nur 
die daraus resultierende Krankheitslast. Das ist, 
glaube ich, noch einmal ganz bedeutsam. Und die 
Krankheitslast sinkt definitiv am stärksten, wenn 

jemand geimpft und genesen ist, und die Krank-
heitslast ist ganz sicher jetzt unter Omikron in die-
ser Welle viel geringer, wobei Sie da bitte berück-
sichtigen müssen, dass wir da als Krankheitslast 
nicht so sehr zählen, ob jemand für drei, vier, fünf 
Tage zu Hause bleiben muss. Das macht uns im 
Moment natürlich Sorgen, aber als Krankheitslast 
sehen wir eher so krank, dass man ins Krankenhaus 
eingewiesen werden muss oder intensivpflichtig 
ist.  
Nun zu Ihrer Frage, das ist gar nicht so einfach. Ich 
glaube, dass wir in Deutschland wirklich schnell 
daran arbeiten sollten, ein Impfregister zu haben, 
und in dieses Impfregister sollten wir mit aufneh-
men wer genesen ist. Festzustellen, wer genesen 
ist, das ist komplex. Am einfachsten ist es wohl tat-
sächlich zu erfassen, wer einen gesichert positiven 
PCR-Test hat, und möglicherweise kann man Anti-
körper gegen die natürliche Infektion, das sind an-
dere Antikörper als die nach Impfung, mit erfassen. 
Aber das ist durchaus komplex, aber auf diesen 
Weg müssen wir uns machen, damit wir überhaupt 
in Deutschland Zahlen haben. Gleichzeitig sollten 
wir nun wirklich, was immer wieder gefordert 
wurde, eine Kohorte einrichten, die sozusagen ei-
nen Querschnitt durch die deutsche Bevölkerung 
darstellt. Ja, darüber ist oft diskutiert worden, und 
diese Kohorte von Woche zu Woche wirklich be-
obachten, mit welchen Parametern, das müssen wir 
mit den Experten zusammen entscheiden, aber ich 
glaube, das sind die beiden Dinge, die wir unbe-
dingt brauchen in Deutschland, um überhaupt zu 
Zahlen zu kommen. 

Abg. Martin Sichert (AfD): Meine Frage würde 
auch wieder an Herrn Dr. Voshaar gehen. Herr 
Prof. Dr. Streeck hatte gerade von 40 Millionen Ge-
nesenen gesprochen, jetzt sehen wir nach den aktu-
ellen Daten vom DIVI Intensivregister, dass die 
Zahl der COVID 19-Intensivpatienten deutlich 
rückläufig ist seit wir Omikron haben. Die Frage, 
die sich mir stellt an dieser Stelle ist: Inwieweit ist 
es angesichts dieser Situation sinnvoll, dass man 
weiterhin so einen starken Fokus auf Corona legt 
und auf diesen Impf- und damit Genesenenstatus? 
Oder müsste man nicht langsam mal dahin kom-
men zu sagen, wir fangen an, Corona wie andere 
Erkrankungen, die wir auch kennen, zu behandeln 
und nicht ständig diesen Sonderfokus auf Corona 
zu legen? 
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ESV Dr. Thomas Voshaar: Die Datenlage, das muss 
man deutlich sagen, alle wissen das, ist außeror-
dentlich spärlich. Schon vor sehr langer Zeit haben 
wir gefordert, wie andere Arbeitsgruppen auch, 
dass wir natürlich von den insbesondere schwer er-
krankten Patienten, die auf Intensivstationen ver-
sorgt werden, den Immunstatus bekommen. Immer 
wieder wird so getan als hätten wir das schon, Fakt 
ist, dass wir das noch nicht haben. Als wir zum 
Beispiel in unserem Zentrum erkannt haben, dass 
diese Daten gar nicht vorliegen und uns aufgefallen 
ist, dass Patienten, die geimpft und genesen sind, 
praktisch niemals mehr auftreten, und wir auch ge-
sehen haben, dass bei über 500 schwerstkranken 
intensivpflichtigen Patienten mit COVID kein ein-
ziger dabei war, der genesen war, haben wir das 
von da an intensiv recherchiert. Dabei haben wir 
festgestellt – das ist, glaube ich, eine wichtige Aus-
sage, weil große Daten noch nicht vorliegen – bei 
einer nicht unbedingt repräsentativen Abfrage, dass 
es in den meisten großen Krankenhäusern in 
Deutschland genauso war, dass Menschen, die ge-
nesen waren, praktisch gar nicht mehr auf Intensiv-
stationen auftauchen. Das gleiche gilt jetzt für O-
mikron. Omikron ist sozusagen deshalb etwas Be-
sonderes, weil wir diese hohe Infektiosität haben – 
die unserer und meiner Meinung nach nicht so be-
deutsam ist – aber viel weniger Krankheitslast. Und 
tatsächlich ist das so, dass auf den deutschen Inten-
sivstationen kaum Patienten liegen, die eine Omik-
ron-Infektion haben und wirklich schwer krank 
sind. Wir sind inzwischen als Lungenärzte so weit, 
dass wir sagen, Omikron macht eigentlich eine völ-
lig andere Erkrankung als das, was wir vorher unter 
Alpha und Delta gesehen haben, insbesondere was 
diese ganz schweren, auch zum Tode führenden 
Lungenentzündungen angeht, das sehen wir prak-
tisch unter Omikron gar nicht. Insofern befinden 
wir uns wirklich unter allen Aspekten in einer völ-
lig anderen Phase der Pandemie. Das heißt nicht, 
dass wir jetzt weniger hingucken sollten, aber der 
Umgang damit, glaube ich, muss jetzt ganz anders 
sein als in den ersten Phasen, in den ersten Wellen.  

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich würde gern noch eine Frage an den Ein-
zelsachverständigen Prof. Dr. Boyman stellen wol-
len. Was sind aus Ihrer Sicht mögliche Risiken bei 
einem sehr langen Zeitraum des Genesenenstatus. 
Also, man könnte den ja auch für immer sozusagen 
verlängern und sagen, das hat sich damit erledigt. 

Was sind Risiken, die sich da ergeben? Können Sie 
das ausgehend von dem, was Sie schon erläutert 
haben, noch einmal näher beschreiben? 

ESV Prof. Dr. Onur Boyman: Das ist eine sehr rele-
vante, aber zugleich auch eine schwierige Frage. 
Ich würde die gern versuchen so zu beantworten: 
Wenn wir von Risiken sprechen, geht es einerseits 
um das Risiko einer Reinfektion, um das Risiko von 
schweren COVID-Erkrankungen sowie um das Ri-
siko von Folgeerscheinungen, sprich zum Beispiel 
Long COVID. Wenn wir jetzt vom ersten sprechen, 
vom Risiko einer Reinfektion, so haben wir gese-
hen, dass bei Leuten, die geimpft sind oder eine In-
fektion durchgemacht haben und genesen sind, sol-
che Reinfektionen vorkommen, aber in der über-
wiegenden Zahl mild verlaufen. Also, das ist kein 
großes Risiko für die Gesundheit, und ich spreche 
hier als Kliniker und Wissenschaftler. Das Risiko 
einer schweren Infektion ist ebenso bei der über-
wiegenden Mehrheit derjenigen, die geimpft oder 
genesen sind, gering. Eine Ausnahme bilden dort 
diejenigen, die keine adäquate Immunantwort 
durchmachen können. Dort braucht es die Spezia-
listen, die diese dann entsprechend identifizieren 
und diejenigen Maßnahmen vorschlagen, die dort 
das Risiko mindern würden. Jetzt zuletzt noch das 
Risiko von Long COVID oder Langzeitwirkungen. 
Dort wissen wir, dass das korreliert mit dem 
Schweregrad, das heißt, ein Schutz durch die Imp-
fung ist sicherlich gegeben, ein Schutz auch bei Ge-
nesenen. Auch dort muss man diejenigen schützen, 
die besonders gefährdet werden. Das könnten zum 
Beispiel gewisse Risikogruppen sein wie ganz alte 
Patientinnen und Patienten, die noch nicht infiziert 
oder geimpft waren. Das ist zum Glück eher eine 
theoretische Gruppe. Oder aber Patientinnen und 
Patienten, die ein sehr schweres Asthma haben und 
dadurch gefährdet sind oder durch gewisse andere 
Grundkrankheiten. Und auch dort ist es so, dass 
die Medizinerinnen und Mediziner eigentlich diese 
Risikogruppen identifizieren und entsprechend 
personalisiert behandeln könnten. Ich halte das Ri-
siko für einschätzbar und zu managen.  

Die stellvertretende Vorsitzende: Vielen Dank Herr 
Prof. Dr. Boyman, und vielen Dank an alle, die ge-
fragt haben und vor allem an die Sachverständigen, 
die uns Auskunft gegeben haben. Sie hören den 
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Applaus hier im Saal. Ich schließe damit diese An-
hörung, danke auch dem Ausschusssekretariat für 
die gute Vorbereitung und wünsche Ihnen allen al-
les Gute. Auf Wiedersehen. 

Sitzungsende: 15:39 Uhr 

 
 
Gez. 
Dr. Kirsten Kappert-Gonther, MdB 
Stellvertretende Vorsitzende 

 


